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1 ZIELE UND METHODIK Die Sanierungsrate in Österreich ist seit 2010 rückläufig und liegt heute bei nur ca. 0,7%. Um die in der #mission 2030 bzw. im Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) formulierte Zielsetzung von 2% p.a. zu erreichen, ist eine Verdreifachung nötig. Die bisherigen Ansätze, Eigentümer zur Sanie-rung ihrer selbstgenutzten oder vermieteten Wohnungen und Häuser zu bewegen, fruchten unzu-reichend. Der Versuch, mit einzelnen Instrumenten – etwa der Wohnbauförderung – in allen Wohnungs-bestandssegmenten punkten zu können, muss als gescheitert aufgefasst werden. Es wird die Ansicht vertreten, dass eine massive Erhöhung der Sanierungsrate nur erreichbar ist, wenn sektoriell vorgegan-gen und für jedes Wohnungsbestandssegment ein spezifisches Maßnahmenbündel entwickelt wird. Die Aufgabe ist komplex, nicht nur wegen einer unvermeidlichen Vielzahl von anzuwendenden Maßnah-men, sondern auch aufgrund des Kompetenzgefüges. Wenn der vorgeschlagene Weg eingeschlagen werden soll, müssen nicht nur mehrere Ministerien, sondern auch die Länder im Rahmen einer koordi-nierten Vorgangsweise mitspielen.  Dass das Bohren solcher dicker Bretter möglich ist, beweist ein Blick zurück. Dass unsere Städte heute zu den schönsten der Welt zählen, geht auf einen politischen Prozess in den 1980er Jahren zurück. In einer kurzen Zeitspanne wurden in enger Abstimmung das Mietrechtsgesetz und die Förderungsbestim-mungen der Länder reformiert. Die Vermietbarkeit von sanierten Wohnungen in der Angemessenheit und ergänzende Länderförderungen lösten einen Sanierungsboom aus, der die Städte bis heute prägt. Die Stadterneuerung wurde zu einem gesamtgesellschaftlichen Projekt gemacht. Etwas Ähnliches brau-chen wir auch heute, wenngleich die Rahmenbedingungen etwas komplizierter geworden sind.   Ziel des Projekts ist die Identifikation der effizientest möglichen Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Wohngebäudebestands in Österreich im vorgegebenen Zeitplan (Saldo Null-Emission bis 2050), geglie-dert nach Wohnungsbestandssegmenten.  Dazu wurde folgende Vorgangsweise gewählt: 
 Einzelanalyse der Bestandssegmente (Eigenheim, Eigentumswohnung, GBV/kommunale Miete, pri-vate Miete, Nicht-Hauptwohnsitze) und Identifikation der jeweils effektivsten Instrumente. 
 Einbezug aller Handlungsoptionen der öffentlichen Hand (alle Rechtsmaterien, Förderungen, Kom-munikation bei Bund und Ländern).  
 Schrittweise Vorgangsweise vom segmentweisen Mengengerüst, über den jeweiligen Problemdruck, bestehende rechtliche Regelungen und Förderungen, funktionale Beschreibung möglicher neuer Re-gelungen und Förderungen. 
 Befassung einer interdisziplinären Fokusgruppe aus VertreterInnen aus Forschung, Politik, Verwal-tung mit zwei Workshops am 19.12.2018 und 1.2.2019. 
 Priorisierung der Maßnahmen nach den Kriterien ihres möglichen Beitrags zur Erreichung der Klima-ziele, den Realisierungschancen und der Signalwirkung. Die als prioritär eingestuften Maßnahmen sind grün gekennzeichnet. Bei diesen wird eine zeitnahe Umsetzung empfohlen. Darüber hinaus ent-hält der Bericht zahlreiche weitere potenzialreiche Maßnahmen sozusagen als Merkposten für allfäl-lige spätere Reformen, besonders empfehlenswerte sind gelb unterlegt. 
 Erstellung eines knappen Maßnahmenpakets für die weitere politische Arbeit.  Die Auflistung und Priorisierung der Maßnahmen erhebt keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit. Dies wäre im Rahmen des Projekts auch gar nicht zu leisten gewesen. Es dürfte aber, in Abstimmung mit der Fokusgruppe, gelungen sein, die wesentlichen Reformoptionen aufzuzeigen und zu bewerten. 
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 Das Projekt wurde im Zeitraum von November 2018 bis Mai 2019 durchgeführt. Es wurde aus Mitteln der Forschungsprojekte „PV-Gemeinschaftsanlagen: Sondierung eines partizipativen Pilotprojekts mit Mehrwert in strukturschwachen Städten“ und „SEFIPA, Sustainable Energy Financing Platform in Aus-tria“ der Forschungseinrichtungen Energy Changes Projektentwicklung GmbH und der ÖGUT – Öster-reichische Gesellschaft für Umwelt und Technik finanziert.  2 ÜBERGEORDNETE MAßNAHMEN Die in diesem Kapitel dargestellten Maßnahmen betreffen alle Wohnungsbestandssegmente.  2.1 QUANTITÄTEN   Definition; Quelle Bestand: ca. 3,92 Mio. Wohneinheiten; ge-samt 720 Mio. m² beheizte Fläche  Hauptwohnsitze 2018; Statistik Austria, Müller et al., 2017. Investment: Ca. 2/3 des Vermögens von Privat-haushalten in Wohnimmobilien OeNB. Neubau Ø 2017/18: 74.350 Wohneinheiten Wohnungsbewilligungen; Statistik Austria. Sanierungspotenzial  (thermisch unzureichend): > 2 Mio. Wohneinheiten (53%) IIBW-Schätzung auf Basis von Bestandsdaten und bis-herigen Sanierungsraten. Sanierungsrate 2017: ca. 0,7% Umfassende thermisch-energetische Sanierungen; IIBW-Schätzung auf Basis von eigens erhobenen Wohnbauförderungsdaten, Daten von BMNT und UBA.  2.2 PROBLEMDRUCK  Raumplanung, Widmung,  Nachverdichtung:  Zersiedelung. 

 Schleppende Implementierung von Vertragsraumordnung und Energieraumplanung. Neubau:  Neubauboom überdeckt Flaute in der Sanierung. 
 Dzt. noch unzureichende rechtliche Möglichkeiten des Verbots fossiler Energieträger. 
 Starke Zunahme der Wohnfläche. Umfassende Sanierung:  Für Bauherren ökonomisch schwer darstellbar. 
 Thema hat dzt. nur geringen politischen Stellenwert. 
 Unzureichend konkretisierter politischer Wille. Einzelbauteilsanierungen / Wechsel auf erneuerbare Energieträger:  Dzt. kein Weg, Kesseltausch bau- oder wohnrechtlich zu verordnen. 
 Einzelbauteilsanierungen können umfassende Sanierungen dauerhaft verhindern. 
 Disincentives der Förderung. 
 Noch immer laufende private Förderung Öl zu Öl. PV-Installation, Solarthermie, Speicherung, Bauteilaktivierung: s. Kap. 8.2, S. 18.  2.3 REFORMANSÄTZE Die dargestellten Maßnahmen sind nach  

 ihrem möglichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele,  
 den Realisierungschancen und der  
 Signalwirkung  gereiht.  
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Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 1 Stufenplan „Raus aus Öl, Phase-out beim Gas“:  

 Genehmigungspflicht jedes Kes-seltausches (auch bei nicht bau-bewilligungspflichtigen Vorha-ben).  
 Baurechtliches Verbot fossiler Energieträger im Neubau. 
 (Baurechtliches) Verbot von fos-silen Kesseltäuschen. 
 Maßnahmen gegen den Einbau von Ölkesseln bei Nottäuschen. 
 Ein Zwang zum Kesseltausch kann sich daraus ergeben, dass ab 2040 kein Heizöl mehr am Markt sein soll.  Länder-Baurecht. Umsetzung z.B. über OIB-Richtlinien. Kesseltäusche sind bislang nicht generell genehmi-gungspflichtig. Das ist aber die Vo-raussetzung dafür, Täusche zu fossi-len Energieträgern zu unterbinden. Diesbezügliche Ansätze von Alterna-tivenprüfungen stehen bei den in Vorbereitung befindlichen OIB-Richt-linien zur Diskussion. Die noch nicht umgesetzte Gebäuderichtlinie (EPBD) 2018 hat einen Fokus auf den Tausch haustechnischer Anla-gen. Die Datensammlung über In-stallateure wäre ein Ansatzpunkt. Weitere Ansätze sind zu begrüßen, grätzelweise in Verbindung mit Ener-gieraumplanung fossile Heizungen systematisch auszutauschen. Unverzichtbar, um den zeitgerechten Ausstieg aus fossilen Energieträ-gern zu schaffen. Gas könnte als Brücken-technologie weiter genutzt werden, allerdings aus-schließlich unter Anwen-dung von Cogeneration (Kraft-Wärme-Kopplung) und bei Eignung für Ein-speisung von regenerati-vem Gas (Power to Gas). Verbot von Ölkesseln ist realistisch und wurde im Neubau in einzelnen Ländern auch schon umgesetzt. Der Ausstieg aus Gas ist aufgrund von diver-sen Vorteilen und be-stehender Infrastruktur schwieriger.  2 Modelle der Länder-Sanierungs-förderung weiterentwickeln:    Die Wohnbauförderung der Länder setzt seit langem finanziell an-spruchsvolle und effiziente Instru-mente für umfassende und Einzel-bauteilsanierungen ein. Folgende Verbesserungen werden empfohlen:  

 Vollförderung von Energieerstbera-tung und Sanierungskonzepten;  
 Mehr Zuschussförderungen (statt Darlehen oder Annuitätenzu-schüsse);  
 Fördermodelle für Zusatzkosten beim Umstieg auf regenerative Systeme (großvolumig: in Verbin-dung mit dem Maßnahmenpaket Umstellungen auf gebäudebezo-gene erneuerbare Heizungen, s. Kap. 6.3, Pkt. 27, S. 14); 
 Ausgewählte Maßnahmen ohne Einkommensgrenzen; 
 Weitere Reformansätze Eigenheim s. Kap. 3.3, Maßnahme 15 (S. 9). 
 Reformansätze PV / E-Ladeinfra-struktur s. Kap. 8.3, Maßnahme 37 (S. 20).  Die Wohnbauförderung ist seit Jahrzehnten das wich-tigste Instrument zur For-cierung thermischer Sa-nierungen und wird es wohl auch bleiben. Die Länder sind in ho-hem Maße innovations-orientiert. Die Instru-mente werden fortwäh-rend weiterentwickelt. Eine gemeinsame Initi-ative (bilateral mit ein-zelnen engagierten Ländern oder eine Art.15a B-VG-Verein-barung) erscheint er-folgversprechend. We-sentlich ist die präzise Abstimmung mit ande-ren Maßnahmen. 3 Kommunikationsoffensive mit ge-meinsamer Finanzierung von Wirtschaft und Verwaltung: 2010 wurde die historisch höchste Sanierungsrate erreicht. Ausschlag-gebend dafür war – neben verbes-serten Förderungsinstrumenten – forcierte Kommunikation, zu der ne-ben der öffentlichen Hand auch die Industrie, Interessenvertretungen und Medien beitrugen. Die Wirksamkeit von Kom-munikation auf klimaorien-tierte Entscheidungen von Bauherren in Neubau und Sanierung kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Ziel ist die virale Verbreitung von Echt-In-formation. Die Möglichkeiten der öffentlichen Hand zur Finanzierung von Infor-mationskampagnen sind beschränkt. Es müssen andere Ak-teure motiviert und kostengünstige For-mate identifiziert wer-den. Interessenbekun-dungen aus der Wirt-schaft liegen vor. 4 Modelle der Wohnbauförderung Neubau weiterentwickeln: Maßnahmen der Wohnbauförde-rung waren maßgeblich für die Er-reichung des heute flächendeckend gegebenen hohen thermischen Standards im Neubau. Weitere Maßnahmen sind:  Wenngleich die Sanie-rung kurzfristig größere Beiträge zur Zielerrei-chung verspricht, ist der Neubau in langer Sicht essentiell. Eine abgestimmte ge-meinsame Weiterent-wicklung erscheint er-folgversprechend. 
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 Lebenszykluskosten bei der För-derung gegenüber Baukosten in den Vordergrund rücken; 
 Anreize für flächenschonendes und kompaktes Bauen; 
 Anreize für Bauen am richtigen Ort (Ortskerne, bereits dicht be-siedelte Gebiete). 
 Bauteilaktivierung, sofern Heiz-/ Kühlbetrieb mit PV und Netzkop-pelung, in die Regelförderung ein-beziehen. 
 Berücksichtigung von Mobilitäts-aspekten. 
 Stärkere Anreize für ökologische Bauprodukte, z.B. Isoliermateria-lien aus regenerativen Rohstoffen. 
 Nachlaufendes Monitoring (z.B. 3 Jahre) von Energieerzeugungsan-lagen, insbesondere bei Kombina-tion mehrerer Energieträger, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 
 Weitere Reformansätze Eigenheim s. Kap. 3.3, Maßnahme 15 (S. 9). 
 Reformansätze PV/E-Ladeinfra-struktur s. Kap. 8.3, Maßnahme 37 (S. 20). 5 Fortbildungs- und Qualifizie-rungsprogramm: Besseres Knowhow in Sachen Ener-gieeffizienz ist in allen Baubereichen wünschenswert: Lehrberufe, HTLs, Hochschulstudien, berufsbegleitende Ausbildung, Energieberater etc. Besseres Knowhow ist ein Schlüssel zur Zieler-reichung. Eine Herausforderung ist, dass jeder einzelne Bereich gesonderte Ini-tiativen erfordert. 6 Energieraumplanung: Länder-Raumordnungsgesetze: ver-pflichtende Maßnahmen zur energe-tischen Optimierung bei Flächen-widmung und Bebauungsplanung. Langfristig ein unentbehr-liches Instrument zur energieeffizienten Sied-lungsentwicklung. Langfristig unverzicht-bar. 7 Ökologische Steuerreform: Eine Steuerreform mit Fokus auf Energiesteuern bei gleichzeitiger Entlastung der Arbeit käme freilich auch einer Dekarbonisierung des Wohnungsbestands zugute. Maßgebliche Wirkung ist nur in Verbindung mit an-deren angeführten Maß-nahmen zu erwarten. Langfristig unverzicht-bar. 8 Einkommensteuerliche Maßnah-men: Wiedereinführung der Topf-Sonder-ausgaben für Sanierungsausgaben. Die bereits bestehende Maßnahme hatte nur be-schränkte Lenkungsef-fekte. Das Instrument ist in seinen Wirkungen gut bekannt und könnte re-lativ leicht wieder akti-viert werden. 9 Umsatzsteuerliche Maßnahmen:  Reduzierter USt.-Satz für erneuer-bare Energieträger für Raumwärme. Die Maßnahme hätte große Mitnah-meeffekte. Die Maßnahme wäre ein geeigneter Hebel zur An-reizung des „Fuel Switch“, hätte aber große Auswir-kungen auf die Steuerer-träge.  10 Beseitigung kontraproduktiver Begünstigungen: Durchforstung bestehender Förde-rungen und steuerlicher Begünsti-gungen und deren Abschaffung bzw. Konsolidierung. Als begleitende Maß-nahme unverzichtbar. Unverzichtbarer fort-laufender Prozess. 
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11 Technische Bauvorschriften auf Bundesebene: Das Baurecht ist in Länderkompe-tenz. V.a. bei den technischen Bau-vorschriften hat die Länderkompe-tenz viele Nachteile. Im Paktum zum Finanzausgleich 2017 ist von einer Vereinheitlichung auf Bundes-ebene die Rede, ohne diese aller-dings zu präzisieren. Mit bundeseinheitlichen technischen Bauvorschrif-ten könnten viele Energie-effizienzmaßnahmen leichter und schneller um-gesetzt werden. Eine Kompetenzverla-gerung ist nicht sehr wahrscheinlich, eine Stärkung der OIB-Richtlinien aber sehr wohl. 12 Maßnahmenpaket „Cradle to Cradle“:  

 Baurechtliche Vorgabe: zwin-gender Nachweis von z.B. 40% Wiederverwertbarkeit;  
 Neue Normengruppe "Cradle to Cradle";  
 Neue Normen: Sanierungs-freundliche Einbauteile; Sanie-rungsfreundliches Eigenheim (Zielrichtung Vorfertigung). Umsetzung von "echtem" Re- oder Upcycling. Ganze Bauteile sollen wiederverwertbar werden. Norm für sanierungsfreundliche Bauteile mit Lebensdauer geringer als die tragenden Teile: Fenster, Heizsystem etc. Norm für präfabrizierte Häuser, um eine längere Lebensdauer zu errei-chen.  Wesentlicher Beitrag im Bereich grauer Energie Längerfristig realis-tisch  13 Bekenntnis zum Umgang der öf-fentlichen Hand mit Big Data: Mit der unvermeidlichen Zuwendung zu Big Data können auch im Be-reich der Energieeffizienz im Wohn-bau große Hebelwirkungen erzielt werden, z.B. durch die Zusammen-führung von AGWR-, ZMR-, Ener-gieausweis-, Grundbuchs- und Stromverbrauchsdaten. Langfristig unverzichtbar. Große technische Bar-rieren. Große Heraus-forderung hinsichtlich Datenschutz.  3 EIGENHEIME Wohnungen in Gebäuden mit 1-2 Wohneinheiten. Wohnrechtliche Regelung durch das ABGB.  3.1 QUANTITÄTEN   Definition; Quelle Bestand: ca. 1,46 Mio. Hauptwohnsitze 2018; Statistik Austria. Neubau Ø 2017/18: 17.800 Wohneinheiten Wohnungsbewilligungen; Statistik Austria. Sanierungspotenzial  (thermisch unzureichend): ca. 750.000 Wohneinheiten (>50% des Bestands) IIBW-Schätzung auf Basis von Bestandsdaten und bis-herigen Sanierungsraten. Sanierungsrate 2017: ca. 0,7% Umfassende thermisch-energetische Sanierungen; IIBW-Schätzung auf Basis von eigens erhobenen Wohnbauförderungsdaten, Daten von BMNT und UBA.  3.2 PROBLEMDRUCK    Übergeordnete Aspekte s. Kap. 2.2 (S. 5) Raumplanung, Widmung,  Nachverdichtung:  Geringe Akzeptanz verdichteter und kompakter Bauweisen. Neubau:  „Flucht aus der Förderung“ wegen thermischer Anforderungen der Wohnbauförderung. Bestandsbewirtschaftung /  Mieterwechsel:  Systematisches Underinvestment. 

 >50% Pensionisten als Haushaltsvorstand. 
 Häufiger Leerstand in dezentralen Lagen. Umfassende Sanierung:  Mit Abstand größtes Energieeinsparpotenzial aller Bestandssegmente. 
 Kapitalschwäche vieler (älterer) Eigentümer. 
 Problematik von Kreditvergaben an PensionistInnen. 
 Geringes Problembewusstsein: Altwerden mit den Makel der „dritten Haut“. 
 In peripheren Lagen unterschreitet der Verkehrswert den Sachwert teils massiv. 
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Einzelbauteilsanierungen / Wechsel auf erneuerbare Energieträger:  Einzelbauteilsanierungen sollten Teil einer Gesamtsanierung sein (Sanierungskonzept). PV-Installation, Solarthermie, Speicherung, Bauteilaktivierung: s. Kap. 8.2, S. 18.  3.3 REFORMANSÄTZE Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 14 Steuerermäßigung bei Eigen-tumsübergang: Steuerrecht BMF. Die Besteuerung von Immobilientransaktionen wurde kürzlich mit Einführung der Immo-Est. deutlich erhöht: Für Bauten, die nach 2012 gekauft wurden, ist bei Weiterverkauf für die Wertsteige-rung ESt. abzuführen; für früher ge-kaufte die bisherige GrESt. von 3,5%; Bei Erbschaft/ Schenkung fällt GrESt. auf den Verkehrswert an.  Abgestufte Abschläge auf die Immo-Est. bzw. GrESt. für Bauten mit ge-ringem CO2-Ausstoß: Nachweis in-nerhalb von z.B. 5 Jahren; widrigen-falls Steuernachzahlung. Mit demselben Instrument könnte auch geringer Bodenverbrauch an-gereizt werden. Aus Gründen der Gleichbehandlung müssten wohl auch Geschoßwoh-nungen begünstigt werden. Eigenheime sind beson-ders schwer in die Sanie-rung zu bringen. Ein ge-eigneter Ansatz sind Ei-gentumsübergänge (Ver-kauf, Vererbung, Schen-kung). In Verbindung mit anderen Maßnahmen be-stehen gute Chancen, die neuen Eigentümer zu um-fassenden Sanierungen bzw. bessere Bodenaus-nutzung zu bewegen. Die ImmoEst. wurde trotz Widerstands der Immobilienwirtschaft eingeführt. Transak- tionssteuern sind leichter reformierbar als Bestandssteuern. 15 Maßnahmenpaket Eigenheim  in der Wohnbauförderung:  Weiterentwicklung bestehender Modelle. 

 „Abwrackprämie“ bei Rückwid-mung in Grünland (wenn außer-halb heutiger Siedlungsgrenzen, Anheimfallrecht der Gemeinde)  oder verdichtetem Neubau: ver-pflichtende Mindestverbauung (Be-stätigung Gemeinde): Verkäufer überbindet an Käufer; wenn kein Käufer, gelten die Regelungen ei-ner Neuwidmung (Bauzwang). 
 Erweiterte Definition von „umfas-senden Sanierungen“ (z.B. mehr-jährige Umsetzung). 
 Neubau: Nachweis für eingescho-ßige Nutzbarkeit (bessere Adap-tierbarkeit im 3. Lebensabschnitt). 
 S. „Übergeordnete Maßnahmen“ Reformansätze 2 und 4 (S. 6). Die Zielerreichung im Be-standssegment der Ei-genheime ist nur durch Kombination mehrerer Maßnahmen realisierbar. Die Wohnbauförderung stellt schon bisher attrak-tive finanzielle Anreize zur Verfügung. Die vorge-schlagenen Reforman-sätze ergänzen diese.  Die Wohnbauförde-rung der Länder ist leistungsfähig und re-formfreudig. 16 Steuerermäßigung im Bestand:  Steuerrecht BMF/Gemeinden. Eine Reform der Grundsteuer ist im Pak-tum zum Finanzausgleich 2017 in Aussicht gestellt. Österreich hat im internationalen Vergleich sehr nied-rige Immobiliensteuern. Eine Anhe-bung könnte mit deutlich abgestuf-ten Abschlägen für Gebäude mit niedrigem CO2-Ausstoß abgefedert werden. Aus Gründen der Gleichbe-handlung müssten wohl auch Ge-schoßwohnungen begünstigt werden. Die Maßnahme ist ein fi-nanziell moderater Anreiz für dauerhafte Bestands-nehmer, hätte aber starke Signalwirkung. Es hat sich hohe Resis-tenz gegen eine Re-form der Grundsteuer entwickelt. Der Reform-druck unter dem Ge-sichtspunkt der Steuer-gerechtigkeit ist aller-dings hoch. Er sollte gegebenenfalls auch im Sinne einer Ökologisie-rung genutzt werden. 
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17 Handwerkerbonus weiterent- wickeln: Der Handwerkerbonus kommt seit mehreren Jahren gut an. Eine Wei-terentwicklung in Richtung der Errei-chung der Klimaziele in Abstimmung mit anderen Maßnahmen erscheint zielführend. Die Maßnahme setzt bis-her nur z.T. bei klimarele-vante Arbeiten an. Eine entsprechende Schärfung könnte Sinn machen. Die Adaption eines be-stehenden Instru-ments ist vergleichs-weise einfach. 18 Sanierungsscheck stärker auf Ei-genheime ausrichten: BMDW/BMNT: UFI. Der Sanierungs-scheck des Bundes fokussierte An-fangs auf Eigenheime, wandte sich später aber verstärkt dem (gemein-nützigen) Wohnbau zu. Die Vorteile des Instruments (niederschwellig, kombinierbar, keine Einkommens-grenzen) können auch heute genutzt werden. Der Sanierungsscheck war 2010 mit ausschlag-gebend für den starken Anstieg der Sanierungs-rate. Bestehende Instru-mente sind leichter an-passbar, als neue zu entwickeln. 19 Gewerkeübergreifende Dienst-leistungen forcieren (Klein-GU):   Gewerbeordnung und/oder Förde-rung. Eigenheimbesitzer sind meist überfordert, umfassende Sanierun-gen zu koordinieren. Nötig sind Ge-samtpakete inkl. aller Gewerke und ggf. Ersatzunterbringung der Bewoh-ner. Barrieren sind der hohe und dadurch kostspielige Abstimmungs-bedarf zwischen den Gewerken. Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (verpflichtender Koordinator ab 3 Ge-werken) hilft wenig. Kooperationen zwischen Kleinunternehmen des Baunebengewerbes sollten erleich-tert und begünstigt werden. Beste-hende Initiativen des Baunebenge-werbes (Installateure) scheinen viel-versprechend. Denkbar wäre die An-wendung des Modells von Gebiets-betreuungen auf Gemeinden. Neben den hohen Kosten von umfassenden Sanie-rungen sind der große ko-ordinative Aufwand und die Umsetzungsrisiken die größten Barrieren für Sanierungsentscheidun-gen bei (bewohnten) Ei-genheimen. Der erhöhte Aufwand verträgt sich schlecht mit der beschränkten Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft der Eigen-heimbesitzer. Neue Dienstleistungen könn-ten hier Abhilfe schaf-fen. 20 Erleichterungen bei der Bank- finanzierung: Banken sind zentrale Ansprechpart-ner vor Sanierungsentscheidungen. Ältere Eigenheimbesitzer erhalten diesbezüglich häufig nicht die erfor-derliche Unterstützung. Kreditverga-ben an PensionistInnen sollten an-gesichts der Besicherungsmöglich-keiten erleichtert werden. Verbesserte Finanzie-rungsmöglichkeiten für v.a. ältere Klienten könn-ten bestehende Barrieren reduzieren. Bankmitarbeiter am „Point of Sale” benöti-gen klare Rahmenbe-dingungen im Umgang mit Risiken. Hier be-darf es einer Anpas-sung der Regulierun-gen. 21 Südtiroler Modell der steuerli-chen Sanierungsförderung: Steuerrecht BMF. Das Modell wird in Südtirol seit 2008 mit Erfolg ange-wandt. Eine Machbarkeitsstudie des ZIB für Österreich liegt vor (IIBW 2015): Die betraglich gedeckelten Sanierungsarbeiten können in 3 bis 10 Jahren steuerlich abgesetzt wer-den. Für Niedrigverdiener stehen Negativsteuern zur Verfügung. Ein-reichung und Prüfung der Förderwür-digkeit bei der Baubehörden auf Ge-meindeebene. Steuerliche Förderungen haben u.U. eine höhere Anreizwirkung für umfas-sende Sanierungen als andere Förderungen. Die Machbarkeit und Zweckmäßigkeit des Modells wurden nach-gewiesen. 
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22 PACE-Programm: In den USA hilft das PACE-Programm (Property Assessed Clean Energy), thermische Sanierungen auf Ge-meindeebene zu finanzieren. Mit ei-nem solchen liegenschaftsgebunde-nen Programm zur nachhaltigen In-vestitionsfinanzierung könnten Ge-meinden auf freiwilliger Basis Maß-nahmen vorfinanzieren und zur Refi-nanzierung Gebühren einheben. Das Modell hat mehrere Vorteile: Gebüh-ren sind, da Hoheitsverwaltung, in der Refinanzierung immer vorrangig. Basel III ist nicht anzuwenden. Die Bonität der Gemeinden ist besser als die der Einzelhaushalte. EIB-Gelder könnten aktiviert werden. Es könnten damit beste-hende Barrieren bei der Finanzierung überwunden werden. Mit vergleichsweise einfachen Maßnah-men im Gemeinde-recht könnten diesbe-zügliche Initiativen er-möglicht werden. Die Machbarkeit wurde in v.a. den USA unter Be-weis gestellt.  4 EIGENTUMSWOHNUNGEN (GEFÖRDERT/FREIFINANZIERT) Wohnungen in Wohnungseigentum in Gebäuden mit typischer Weise 3 und mehr Wohneinheiten. Wohnrechtliche Regelung durch das Wohnungseigentumsgesetz (WEG).  4.1 QUANTITÄTEN   Definition; Quelle Bestand: ca. 290.000 (GBV) + 140.000 (ge-werblich) = 430.000 Hauptwohnsitze 2018; Statistik Austria, GBV-Ver-bandsstatistik, IIBW. Neubau Ø 2017/18: ca. 25.000 Wohneinheiten (>50% von 42.550 Geschoßwohnungen) Wohnungsbewilligungen; Statistik Austria, IIBW-Schät-zung. Sanierungspotenzial  (thermisch unzureichend): ca. 200.000 Wohneinheiten  (ca. 50%) IIBW-Schätzung auf Basis von Bestandsdaten und bis-herigen Sanierungsraten. Sanierungsrate 2017: Unterdurchschnittlich (< 0,7%) Umfassende thermisch-energetische Sanierungen; IIBW-Schätzung auf Basis von eigens erhobenen Wohnbauförderungsdaten, Daten von BMNT und UBA.  4.2 PROBLEMDRUCK    Übergeordnete Aspekte s. Kap. 2.2 (S. 5) Investment:  Ökologische Zertifizierungen im Wohnbau wenig präsent (klima:aktiv, ÖGNI, ÖGNB, LEED, BREAM etc.). 

 Nach wie vor geringe Wertrelevanz von Energieeffizienz bei Investments. Neubau:  Dzt. noch unzureichende rechtliche Möglichkeiten des Verbots fossiler Energieträger (erste Ansätze z.B. Bauordnung Wien). 
 Klimafreundlichkeit kaum relevant für die Kaufentscheidung. Bestandsbewirtschaftung /  Mieterwechsel:  Geringe Anreize für Hausverwaltungen, thermische Sanierungen und PV zu forcieren. 
 Hoher Anteil an vermietenden Eigentümern (Daten nicht verfügbar). Umfassende Sanierung:  Unzureichende Rücklagen. 
 Ineffiziente Entscheidungsfindung im WEG. 
 Ineffiziente Durchsetzbarkeit von begründeten Interessen. 
 Geringes Interesse von vermietenden Eigentümern zu investieren. Einzelbauteilsanierungen / Wechsel auf erneuerbare Energieträger:  Problematik Thermentausch, wenn weitere Wohnungen am selben Kamin hängen; Die baurechtliche Verpflichtung zum Umstieg auf Brennwertgeräte ist häufig technisch un-durchführbar. 
 Wechsel auf erneuerbare gebäudeseitige Energieträger bislang kaum ein Thema. PV-Installation, Solarthermie, Speicherung, Bauteilaktivierung: s. Kap. 8.2, S. 18. 
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4.3 REFORMANSÄTZE Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 23 WEG-Maßnahmenpaket Klima-schutz:  

 Dispositive Mindestrücklage.  
 Verbesserte Quorumregelungen. 
 Maßnahmen der Dekarbonisie-rung zählen grundsätzlich zur „Erhaltung“. 
 Minderheitenrechte präzisieren. 
 Duldungspflichten präzisieren. 
 Rechtssicherheit des Verwalters verbessern. 
 Klarstellungen.  
 PV, E-Ladeinfrastruktur. WEG / BMJ. Wohnungseigentümer sind zur Bildung von Rücklagen ver-pflichtet. Jedoch ist die Höhe nicht ge-regelt. Vorgeschlagen wird eine Min-desthöhe in Anlehnung an den EVB im WGG (0,5-2,0 €/m² in Abhängig-keit vom Gebäudealter). Zur Siche-rung der Freiheit des Eigentums soll eine Mehrheit für niedrigere Werte stimmen können (e7, 2008). Die Maß-nahme hätte den positiven Nebenef-fekt, dass sie zur Mobilisierung leer-stehender Wohnungen beiträgt. Die vorgeschlagenen besseren Quorum-regelungen betreffen nur die ordentli-che Verwaltung: z.B. 2/3 Anwesenheit + einfache Mehrheit (vorausgesetzt entsprechende Vorinformation, Auf-klärung über Rechtsfolgen etc.). Bis-her sind thermische Maßnahmen nur unter der Voraussetzung der "Wirt-schaftlichkeit" Erhaltung, sonst Ver-besserung. Diese Bedingung sollte fallen. Die Minderheitenrechte sollen insofern präzisiert werden, dass Energieeffizienzmaßnahmen von ei-ner Minderheit nicht beeinspruchbar sind, wenn die Kosten in der Rück-lage abgedeckt sind. Die vorgeschla-genen Klarstellungen betreffen u.a., dass Mieter in Eigentumswohnungen Wärmeabnehmer i.S.d. HeizKG sind, um eine verbrauchsabhängige Ver-rechnung zu ermöglichen. Maßnah-men zu Photovoltaik, Solarthermie, Speicherung, E-Ladeinfrastruktur s. Kap. 8.3 Reformansätze 36 (S. 19). 

Eine bessere finanzielle Dotierung und leichtere Willensbildung werden als ausschlaggebend für die Zielerreichung aufgefasst. Ergänzende Maßnahmen werden die Effektivität des Gesetzes maßgeblich ver-bessern. Es ist nicht nachvoll-ziehbar, warum die Re-formen nicht schon längst umgesetzt wor-den sind. 
24 Maßnahmenpaket Umstellung von Wohnungseinzel- auf rege-nerative Gebäudeheizungen. Siehe „Miete privat“, Maßnahme 27 (S. 14).    5 MIETE GEMEINDE / GBV Mietwohnungen (weit überwiegend Geschoßwohnungen) im Eigentum und unter Verwaltung von Kommu-nen oder gemeinnützigen Bauvereinigungen. Wohnrechtliche Regelung von Gemeindewohnungen durch das Mietrechtsgesetz (MRG), von GBV-Wohnungen durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG).  5.1 QUANTITÄTEN   Definition; Quelle Bestand: ca. 280.000 (Gemeinde) + ca. 650.000 (GBV) = 930.000 Hauptwohnsitze 2018; Statistik Austria. Neubau Ø 2017/18: ca. 17.000 Wohneinheiten Wohnungsbewilligungen; GBV-Verbandsstatistik. Sanierungspotenzial  (thermisch unzureichend): ca. 150.000 Wohneinheiten (50% Gemeinde) + ca. 100.000 (15% GBV) = 300.000 (<30%) IIBW-Schätzung auf Basis von Bestandsdaten und bis-herigen Sanierungsraten. 
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Sanierungsrate 2017: Überdurchschnittlich (>>0,7%) Umfassende thermisch-energetische Sanierungen; IIBW-Schätzung auf Basis von eigens erhobenen Wohnbauförderungsdaten, Daten von BMNT und UBA.  5.2 PROBLEMDRUCK    Übergeordnete Aspekte s. Kap. 2.2 (S. 5) Raumplanung, Widmung,  Nachverdichtung:  Unzureichende Anreize zum Bauen im Zentrum. 

 Problematik leistbarer Grundstücke in zentrumsnahen Lagen. Neubau:  Ermüdung des Fokus auf Energieeffizienz und Passivhausstandard. 
 Kostenrelevanz hoher thermischer Standards. Bestandsbewirtschaftung /  Mieterwechsel:  Gemeinde: Rasche Instandsetzung bei Mieterwechsel unzureichend. 
 Dotierung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags (EVB). 
 EVB wird durch wohnungsseitige (nicht thermische) Instandsetzungen „ausgeräumt“. Umfassende Sanierung:  Gemeinde: Großsanierungen über Mieteinnahmen kaum finanzierbar. 
 Zwickmühle in Randlagen, weil Bestand qualitativ nicht mehr marktgängig, aber Groß- sanierungen unfinanzierbar sind. 
 Barrieren durch unzureichende Duldungspflichten der Mieter. 
 Umfassende Sanierungen sind schwer zu finanzieren (EVB, Förderungen, Einspar-contracting) und durchzuführen (bei bewohnten Objekten). PV-Installation, Solarthermie, Speicherung, Bauteilaktivierung: s. Kap. 8.2, S. 18.  5.3 REFORMANSÄTZE Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 25 Wohnrechtliche (WGG) Maßnah-men zur Dekarbonisierung (Ener-gieeffizienz, PV, E-Ladeinfrastruk-tur): 

 Begriffsbestimmungen. 
 Klassifizierung der Maßnahmen als Erhaltung und/oder 
 Klassifizierung der Maßnahmen als "normale Ausstattung".  BMDW. Maßnahmen, die der Dekar-bonisierung von Gebäuden dienen, waren bisher wohnrechtlich unzu-reichend definiert (Energieefizienz- und Maßnahmen zur Energieerzeu-gung, E-Ladeinfrastruktur etc.). Ein neues legistisches „Wording“ wäre ein wesentlicher Schritt. Analog zum Re-formvorschlag 28 zum MRG (S. 15; § 3 Abs. 2 Z 5 MRG) sollten in §14a Abs. 2 Z 5 und § 14 Abs. 2b WGG alle Maßnahmen, die der Dekarboni-sierung des Gebäudes dienen (neben den schon vorgesehenen Energieein-sparmaßnahmen auch energieerzeu-gende Anlagen, E-Ladeinfrastruktur etc.) der Erhaltung zugeordnet wer-den. Eine Klassifizierung der Maß-nahmen als "normale Ausstattung" gem. § 2 WGG würde eine Verpflich-tung zur Nachrüstung auslösen. Die Maßnahme erleichtert Entscheidungsfindung und Finanzierung von Maß-nahmen zur Dekarbonisie-rung. Angesichts des ge-ringen Handlungsbedarfs im Sektor trägt die Maß-nahme nur wenig zur Ziel-erreichung bei. Wesentlich ist jedoch, dass im WGG getestet werden kann, was idF in WEG und MRG kommen soll. Mit der aktuellen WGG-Novelle 2019 werden wesentliche Maßnahmen umge-setzt. 26 Stärkung von GBV-Eigenkapital und EVB: 
 Rückholung GBV-Eigenkapital vor WGG-Grundmiete. 
 Wiederherstellungsbeitrag bei Folgemietern. Die aktuelle WGG-Reform 2019 sieht vor, dass GBV nach Ausfinanzierung von Bauten ihr zuvor eingesetztes Ei-genkapital herausholen können, in-dem die Absenkung der Miete ent-sprechend verzögert wird. Ein bisheri-ges Problem waren die hohen Kosten für die zeitgemäße Instandsetzung von Wohnungen bei Mieterwechsel, wodurch das eigentlich sehr gute Rücklagensystem gefährdet war. Der neu eingeführte Wiederherstellungs-beitrag schließt diese Lücke.  Der GBV-Sektor hat oh-nehin schon eine gute energetische Perfor-mance. Gründe sind der vergleichsweise junge Be-stand und die effiziente Gesetzgebung. Im WGG sind Dinge möglich, die in anderen Wohnrechtsbe-reichen bisher nicht durchsetzbar waren (z.B. Einsparcontracting, EVB etc.). Die Widerstände ge-gen WGG-Reformen sind anhaltend gering. Mit der aktuellen WGG-Novelle 2019 werden wesentliche Maßnahmen umge-setzt. 
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6 MIETE PRIVAT Mietwohnungen (weit überwiegend Geschoßwohnungen) im Eigentum von gewerblich agierenden Pri-vatpersonen und juristischen Personen. Wohnrechtliche Regelung durch das Mietrechtsgesetz (MRG).  6.1 QUANTITÄTEN   Definition; Quelle Bestand: ca. 710.000 Hauptwohnsitze 2018; Statistik Austria. Neubau Ø 2017/18: < 2.000 Wohneinheiten Wohnungsbewilligungen; IIBW-Schätzung. Sanierungspotenzial  (thermisch unzureichend): >500.000 Wohneinheiten (ca. 2/3 des Bestands) IIBW-Schätzung auf Basis von Bestandsdaten und bis-herigen Sanierungsraten. Sanierungsrate 2017: Unterdurchschnittlich (<0,7%) Umfassende thermisch-energetische Sanierungen; IIBW-Schätzung auf Basis von eigens erhobenen Wohnbauförderungsdaten, Daten von BMNT und UBA.  6.2 PROBLEMDRUCK    Übergeordnete Aspekte s. Kap. 2.2 (S. 5) Investment:  Ökologische Zertifizierungen im Wohnbau wenig präsent (klima:aktiv, ÖGNI, ÖGNB, LEED, BREAM etc.). 

 Geringe Wertrelevanz von Energieeffizienz bei Investments. Raumplanung, Widmung,  Nachverdichtung:  Durch neue Bauordnung in Wien vielfach Untersagung von Abriss-Neubau. Neubau:  Geringe Relevanz. 
 Typischer Weise mäßige (thermische) Qualität von Vorsorgewohnungen. Bestandsbewirtschaftung /  Mieterwechsel:  Geringe Anreize für Hausverwaltungen, thermische Sanierungen und PV zu forcieren. Umfassende Sanierung:  Ökonomisch schwer darstellbar (Nutzer-Investoren-Problematik). 
 Barrieren durch unzureichende Duldungspflichten der Mieter. Einzelbauteilsanierungen / Wechsel auf erneuerbare Energieträger:  Problematik Thermentausch, wenn weitere Wohnungen am selben Kamin hängen: Die baurechtliche Verpflichtung zum Umstieg auf Brennwertgeräte ist häufig technisch un-durchführbar. 
 Wechsel auf erneuerbare gebäudeseitige Energieträger bislang kaum ein Thema. PV-Installation, Solarthermie, Speicherung, Bauteilaktivierung: s. Kap. 8.2, S. 18.  6.3 REFORMANSÄTZE Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 27 Maßnahmenpaket Umstellung von Wohnungseinzel- auf rege-nerative Gebäudeheizungen: 

 Wohnrechtliche Definition der Maßnahme als Erhaltung. 
 Anpassung der Duldungspflichten. 
 Steuerfreie Ansparung der Rück-lage. 
 Geringe preisrechtliche Anpas-sungen oder Contracting. 
 Anreize zum raschen Umstieg durch abgestufte Förderungen.  Bisherige Programme zur thermi-schen Sanierung von MRG-Häusern zeitigten nicht den erwünschten Er-folg. Mit dem vorgeschlagenen Maß-nahmenpaket wird ein neuer Ansatz vorgeschlagen. Statt umfassender Sanierungen steht der „Fuel Switch“ in Verbindung mit einer Umstellung von wohnungs- auf gebäudebezoge-nen Heizungen im Vordergrund.  Als technische Rahmenbedingung erfordert dies Niedrigtemperaturhei-zungen. Solche sind auch in nur teil-sanierten Gebäuden möglich (Isolie-rung oberste Geschoßdecke, ggf. Fenster, ggf. nicht strukturierte Fas-saden, in exponierten Räumen Die Dekarbonisierung des Bestandssegments ist mit dieser einen Maßnahme in einem überschaubaren Zeitraum erreichbar. Das Mietrecht ist ver-gleichsweise reform- resistent. Mit dem vor-geschlagenen Maß-nahmenpaket werden besonders strittige Re-gelungen umschifft o-der nur geringfügig be-rührt (Preisrecht, Be-triebskostenkatalog). 
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Radiatoren mit Ventilator). Gebäude-bezogen kann mit Fernwärme, Wär-mepumpen oder Holz geheizt wer-den. Auch Gas Cogeneration sollte zulässig sein. Für die Finanzierung wird vorgeschlagen: 
 Verkürzte steuerliche Absetzbar-keit (1/10); 
 Ermöglichung der mehrjährigen Ansparung der Rücklage (s.u. Re-formvorschlag 30;  
 Wohnrechtliche Erhöhung (Zu-schlag, nur für Neumieter) oder  Contracting-Modell (als Bestandteil der Betriebskosten für alle); 
 Ggf. Wohnbauförderung mit abge-stuften Zuschüssen zur Anreizung einer raschen Umsetzung. 
 Ggf. Anpassung des Preisrechts. 
 Wenn nach 10 Jahren kein Umbau erfolgt ist, Wechsel von Kat. A auf Kat. B. Der Eigentümer hat durch die Maß-nahme die Vorteile der Wertsteige-rung der Immobilie (mit den neuen Steigleitungen kann auch kosten-günstig die IT-Infrastruktur nachge-rüstet werden), der Lösung der Ther-menproblematik, des nicht mehr nöti-gen Erhalts von Kaminen etc.  Für bewohnerseitig getätigte Investi-tionen sind Ablösen gem. § 10 MRG/ § 20 WGG vorzusehen (max. 10 J. Anspruch). Dasselbe Programm soll auch auf Eigentums- und GBV-Wohnungen mit Wohnungseinzelheizungen ange-wandt werden. 28 Mietrechtliches Reformpaket: 

 Erweiterte Duldungspflichten. 
 Maßnahmen, die der Dekarboni-sierung des Gebäudes dienen, sind Erhaltung. 
 Nachrüstung mit E-Ladeinfra-struktur als privilegierte Arbeiten.  BMJ. Die Duldungspflichten gem. § 8 Abs. 2 und 3 sollten dahingehend er-gänzt werden, dass Maßnahmen, die der Dekarbonisierung des Gebäudes dienen (neben Energieeinsparung auch die Umstellung auf gebäude-seitige Heizsysteme, der Wechsel des Energieträgers, energieerzeu-gende Anlagen, E-Ladeinfrastruktur) jedenfalls zu dulden sind. Denkbar sind thermische Zielwerte, bei Errei-chung derer die Duldungspflichten greifen. Voraussetzungen sind die kosteneffiziente Durchführbarkeit, Kostentransparenz, technische Machbarkeit und Überprüfbarkeit der Zielerreichung sowie angemessene Begleitmaßnahmen für eine geringst mögliche Beeinträchtigung des Mie-ters (z.B. zeitliche Einschränkung, entsprechende Verständigung, Um-gang mit Beschädigungen, An-sprechpartner etc.).  § 3 Abs. 2 Z 5 MRG definiert Maß-nahmen zur Energieeinsparung als Erhaltung. Diese Bestimmung sollte 

Die geringfügigen wohn-rechtlichen Änderungen können wesentlich zur Zie-lerreichung im Bestands-segment privater Mietwoh-nungen beitragen. Die Reformvorschläge berühren das strittige Preisrecht nicht und den Betriebskostenka-talog nur geringfügig. 
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auf alle Maßnahmen, die der Dekar-bonisierung des Gebäudes dienen, erweitert werden. § 9 Abs. 2 MRG (gilt auch im WGG) definiert privilegierte Arbeiten (ver-kehrsüblich / wichtiges Interesse) und beinhaltet schon heute Maßnah-men der Energieeinsparung. Diese sollten auf alle Maßnahmen zur De-karbonisierung des Gebäudes aus-geweitet werden (z.B. den nachträgli-chen Einbau von gemeinschaftlicher E-Ladeinfrastruktur, sofern die An-schlussleistung ausreicht).  29 Gebäudezustand zählt mehr  als das Baujahr: Die Maßnahme war Teil des Regie-rungsprogramms 2017. Eine Umset-zung wäre möglich durch die Defini-tion von "Altbauten in Neubaustan-dard" als zeitlich befristeter Ausnah-metatbestand für den MRG-Vollan-wendungsbereich. Die Definition des Neubaustandards ist herausfordernd (Energieverbrauchskennzahlen, Aus-stattungskategorie). Gemäß Rechts-tradition kann diese Ausnahme wohl nur auf Neuverträge angewandt wer-den. Die Maßnahme wäre ein starker Anreiz für Eigentü-mer von MRG-Bauten zu umfassenden Sanierun-gen. Eingriffe in das MRG-Preisrecht waren in der Vergangenheit hochgradig strittig. Derzeit zeichnet sich eine Annäherung der Positionen ab.  30 Wiedereinführung einer verbes-serten steuerfreien Ansparung der Mietzinsreserve: Die Möglichkeit einer steuerfreien Auflösung der Mietzinsreserve wurde vor ca. 20 Jahren abge-schafft. Damit wurde aber auch die steuerfreie Ansparung gestrichen. Das verhindert größere Sanierun-gen aufgrund unzureichender Ei-genmittel. Die Maßnahme könnte wesentlich dazu beitra-gen, MRG-Eigentümer zu umfassenden Sanierun-gen zu veranlassen. Wiederholte Versuche einer Wiedereinfüh-rung sind gescheitert. Es müsste ein maß-geblich verbessertes Modell vorgelegt wer-den. 31 Wohnbauförderungsmodelle für Private: Das Stadterneuerungsgesetz 1974 bietet bei geförderten „Assanierun-gen“ in speziell ausgewiesenen Are-alen die Möglichkeit verkürzter Ab-schreibungszeiten. Mit gering be-messenen Wohnbauförderungsmo-dellen kann somit eine zweite – steuerliche – Förderung ausgelöst werden. Es eignet sich v.a. für pri-vate Mietwohnhäuser. Das Modell wird in der Steiermark angewandt und empfiehlt sich zur Übernahme in anderen Ländern. Es dürfte sich trotz seiner Attraktivität um ein Ni-schenprodukt handeln. Eine Koppelung mit Re-formansatz 27 (s.o.) ist denkbar. Es kann mit Mitteln der (relativ leicht refor-mier-baren) Wohnbau-förderung eine steuer-liche Förderung aus-gelöst werden. 32 Finanzierung von Sanierungen aus der Einsparung von Heiz-kosten: 

 Contracting-Modelle (Einspar- finanzierung). 
 Warmmiete. Im WGG ist die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen aus Ener-gieeinsparungen seit Langem mög-lich, wenngleich selten angewandt. Im MRG konnten ähnliche Regelun-gen politisch bislang nicht durchge-setzt werden. Schwierig ist die Defi-nition einer Baseline von Heizkosten (insb. bei Einzelwohnungsheizun-gen) und die Sicherstellung, dass die Beträge tatsächlich ausschließ-lich dem Hause zugutekommen. Es müssten mehrere Bereiche des MRG angepasst werden. Die Maßnahme könnte helfen, das Nutzer-Inves-tor-Dilemma zu überwin-den. Insofern ist von er-heblichem Nutzen auszu-gehen. Preisbildung und Be-triebskostenkatalog zählen zum Kernbe-stand des MRG. Re-formen haben sich in den vergangenen Jah-ren als sehr schwierig erwiesen. Die Durch-setzbarkeit einer sol-chen Reform ist somit schwer abschätzbar. 



 17   
33 Verbot von "Färbel"-Sanierun-gen (Baustelleneinrichtung ohne thermische Maßnahmen): Die Maßnahme zielt darauf ab, den Kostenvorteil von ohnehin anste-henden Sanierungsmaßnahmen zu nutzen, um die Rentierlichkeit von thermischen Maßnahmen zu ver-bessern. Im Sinne von „Zuckerbrot und Peitsche“ kann die Maßnahme Wirkung zei-gen. Nur sinnvoll in Verbin-dung mit obenstehend empfohlenen Maßnah-men.  7 SONSTIGE WOHNUNGEN,  WOHNUNGEN OHNE HAUPTWOHNSITZ Sonstige Wohnungen sind z.B. Dienst- und Naturalwohnungen, Wohnungen mit nur Nebenwohnsitz-meldung oder ohne Wohnsitzmeldung. Wohnrechtliche Regelung durch das ABGB bzw. bei Leerstand normaler Wohnungen das WEG oder MRG.  7.1 QUANTITÄTEN   Definition; Quelle Bestand: ca. 380.000 Wohneinheiten (sons-tige Wohnungen) + ca. 730.000 (Wohnungen ohne HS-Meldung) = ca. 1.1010.000 Hauptwohnsitze 2018 (sonstige Wohnungen), Woh-nungsbestandsschätzung minus Hauptwohnsitze; Sta-tistik Austria, IIBW. Neubau Ø 2017/18: Keine Daten  Sanierungspotenzial  (thermisch unzureichend): Sehr hoch IIBW-Schätzung.  Sanierungsrate 2017: Stark unterdurchschnittlich (<0,7%) Umfassende thermisch-energetische Sanierungen; IIBW-Schätzung.   7.2 PROBLEMDRUCK    Übergeordnete Aspekte s. Kap. 2.2 (S. 5) Raumplanung, Widmung,  Nachverdichtung:  Wachsender Leerstand v.a. in ländlichen Regionen. Neubau:  Energieeffizienz kaum von Relevanz. 

 Dzt. noch unzureichende rechtliche Möglichkeiten des Verbots fossiler Energieträger. Umfassende Sanierung:  Energieeffizienz kaum von Relevanz. 
 Kaum Förderungen als Anreizmittel verfügbar. Einzelbauteilsanierungen / Wechsel auf erneuerbare Energieträger:  Keine Förderungen. PV-Installation, Solarthermie, Speicherung, Bauteilaktivierung: s. Kap. 8.2, S. 18.  7.3 REFORMANSÄTZE Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 34 Restriktive Regelungen zum Neubau von freistehenden Zweitwohnsitzen: Raumordnung, Flächenwidmung, Bebauungsplanung Länder/Ge-meinden. Die Zersiedelung ist eines der ganz großen Probleme in der Siedlungsentwicklung Österreichs. In vielen ländlichen Regionen spie-len dabei Zweitwohnsitze eine un-rühmliche Führungsrolle. Langfristig ist dies auch hinsichtlich der Errei-chung der Klimaziele in höchstem Maße relevant. Die Notwendigkeit sollte gegenüber den Widerständen über-wiegen.  
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8 PHOTOVOLTAIK, SOLARTHERMIE, SPEICHERUNG, E-LADE- INFRASTRUKTUR, SEKTORKOPPELUNG E-WIRTSCHAFT E-Ladeinfrastruktur in Wohnbauten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umstellung des Individual-verkehrs auf Elektromobilität (Nationaler Strategierahmen Saubere Energie im Verkehr 2016). Die Sek-torkoppelung zwischen der Immobilien- und der Energiewirtschaft sucht Vorteile für beide Seiten, indem günstiger Strom für Wärme und Kühlung in Anspruch genommen wird (Bauteilaktivierung mit Wärme-pumpen, die entsprechend der volatilen Verfügbarkeit von Überschussstrom aktiviert werden können) und dadurch ein Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes geleistet wird (stark schwankende Netz-spannung aufgrund unregelmäßiger Einspeisung durch Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik).  8.1 QUANTITÄTEN Bestand: PV: Bisher gesamt 1,1 GW Leistung. E-Ladeinfrastruktur: Erst ansatzweise in Musterprojekten und im hochpreisigen Segment implementiert. Verpflichtende Leerverrohrung gem. WGG-Novelle 2019. Sektorkoppelung Immobilien- und Energiewirtschaft: Erste Pilotprojekte Bauteilaktivierung mit Überschussstrom.  Neuerrichtung: PV: gem. Ökostromgesetz ist zusätzlich 1.200 MW pro Jahr erforderlich. Das entspricht jährlich der bisher insgesamt errichteten Kapazität. E-Ladeinfrastruktur: Leerverrohrung wird sich rasch durchsetzen, allerdings nur für Lang-samladung.  Sektorkoppelung: Erste Pilotprojekte Bauteilaktivierung mit Überschussstrom.   8.2 PROBLEMDRUCK   PV / Solarthermie / Speicher E-Ladeinfrastruktur Sektorkoppelung /  Bauteilaktivierung Für alle Bestandssegmente:  Wirtschaftlich darstellbar nur bei hohem Eigennutzungs-grad. 

 Hemmnisse bei liegenschafts-übergreifenden Lösungen.  
 Solarthermie verliert Boden gegenüber PV.  E-Ladeinfrastruktur im Wohnbau ist eine Schlüssel-maßnahme für die Errei-chung der Klimaziele in der Mobilität.   Besonders preiswerte Mög-lichkeit des Ausgleichs von Überschussstrom im Netz.   Eigenheim:  Offene Frage, ob Kleinspei-cher in Eigenheimen netzdien-lich sind (hoher Förderungs-aufwand)   Für alle Geschoßwohnungen:  Eigenstromsteuer. 
 Zögerliches Ausrollen von Smart Meter als Vorausset-zung für Mieterstrom-Modelle. 
 Netzbetreiber sind noch Ver-tragslösungen schuldig. 
 OeMAG-Förderung kaum noch attraktiv. 
 Nutzungskonkurrenz am Dach mit Dachterrassen und Ge-meinschaftsflächen.   Bauteilaktivierung im Nicht-Wohnbau stärker verbreitet als im Wohnbau. 

 Wenn redundante Heizungs-systeme erforderlich sind, besteht ein Kostenproblem.   Eigentumswohnungen:  Schwierig zu erlangende Zu-stimmung der WE-Gemein-schaft für die Errichtung von PV- oder Speicher auf Allge-meinflächen. 
 Hinderliche Quorum-Regelun-gen und Minderheitenrechte.  Wohnrechtliche Problematik des nachträglichen Einbaus von Ladeinfrastruktur.    
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Miete Gemeinde/GBV:  Großes Potenzial, v.a. in Wien, aber noch keine praktikablen Modelle. 

 Kostentragung von Errichtung und Betrieb nicht ausreichend geklärt.  Problematik in gemischtem Eigentum (Kaufoptionswoh-nungen), dass WEG anzu-wenden ist.    Miete privat:  Nutzen für den Hauseigentü-mer schwer darstellbar. 
 Rechtliches Procedere nicht geklärt.  Mäßiges Potenzial.    Sonstige bzw. Wohnungen ohne Hauptwohnsitz:  Nebenwohnsitze: Wirtschaft-lich nur bei kontinuierlicher Nutzung. 
 Nicht-Wohnbauten: Rechtlicher Klärungsbedarf für PV auf Ge-werbedächern und bei ge-mischt genutzten Gebäuden.    8.3 REFORMANSÄTZE Maßnahme Kompetenz / Hintergrund Eignung für Zielerreichung Realisierungschancen 35 Baurechtliche Maßnahmen zur Forcierung von E-Ladeinfrastruk-tur: 

 Verpflichtende Leerverrohrung in Neubau und bei umfassender Sanierung. 
 Stellplatzverpflichtung bei E-Sharing verringern.   Baurecht: Land / Gemeinden. Die Ga-ragen von Wohnbauten spielen eine Schlüsselrolle bei der geplanten Elektrifizierung des Verkehrs. Die neue EU-Gebäuderichtlinie (EPBD-UPDATE [EU 2018/ 844], noch nicht in nationales Recht umgesetzt) hat einen Schwerpunkt bei diesem The-ma. Sie beinhaltet eine verpflichten-de Leerverrohrung nicht nur im Neu-bau, sondern auch bei umfassenden Sanierungen. Eine rasche und pro-aktive Umsetzung wäre hilfreich.  Die Mindeststellplatzverpflichtung wird von den Ländern vorgegeben. Die Gemeinden können höhere Ver-pflichtungen vorschreiben. Diese ge-hen bis weit über 2 Stellplätze pro Wohnung. Eine deutliche Verringe-rung bei Sharing-Modellen mit E-Fahrzeugen (1- und 2-spurig) wäre ein starker Anreiz für Bauträger.  Langsamladung mit Strom-anschluss hinter dem Woh-nungszähler ist einfach und kostengünstig umsetzbar.  Besser und zukunftssiche-rer sind aber Gemein-schaftsanlagen, da nur diese ein Lastmanage-ment zulassen.  Die vorgeschlagene Maß-nahme zur Forcierung von E-Sharing dürfte ein einfa-cher und wirkungsvoller Hebel sein. Es ist zu klären, wie die Maßnahmen in den Prozess der OIB-Richtlinien eingepasst werden können oder ob eine Implementie-rung unabhängig da-von Sinn macht.  36 Wohnzivilrechtliche Maßnahmen zur Forcierung von PV / E-Ladein-frastruktur: 
 Prüfung eines Rechtsanspruchs auf E-Ladeinfrastruktur (ABGB). 
 Prüfung einer Klassifizierung der Maßnahmen als „normale Aus-stattung“ (WGG), „zeitgemäßer Standard“ bzw. „privilegierte Maßnahme“ (WEG).  
 Klassifizierung der Maßnahmen als Erhaltung. 
 Nachschärfen der Duldungs-pflichten. Ein Rechtsanspruch gem. ABGB für Mieter und Wohnungseigentümer auf Einbau einer E-Ladestation könnte die angesprochenen Regelungen in WEG und MRG unterstützen. Die Klassifizierung als „normale Aus-stattung“ bzw. „zeitgemäßer Stan-dard“ löst eine Verpflichtung zur Nachrüstung aus.  Durch die Definition der Maßnahmen als Erhaltungsmaßnahme wird Ent-scheidungsfindung, Verwaltung und Finanzierung (MRG- Hauptmietzins-reserve, § 14(2) WGG, § 18 MRG-Mieterhöhungsverfahren) erleichtert. Die einzelnen Rechtsmaterien haben ähnliche, aber in Details abwei-chende Regelungen. Die Duldungspflichten sind jedenfalls Die dargestellten Maßnah-men werden als maßgeb-lich für die Zielerreichung E-Mobilität aufgefasst.  Eine Reform von WGG und WEG scheint leichter erreichbar als eine des MRG. 
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auszuweiten, mit der Einschränkung, dass für die anderen Bewohner keine Zusatzkosten entstehen. Die Errichtung einer gemeinschafts-tauglichen E-Ladestation (Lastma-nagement) sollte als privilegierte Maßnahme (Verkehrsüblichkeit und wichtiges Interesse) in § 16 Abs. 2 Z 2 WEG verankert werden. Als Begleit-maßnahme ist ein abweichender Verteilungsschlüssel mitzudenken und zu gestalten. Gemeinschaftliche Anlagen (PV, E-Ladeinfrastruktur) scheinen nicht nur technisch gegenüber Individuallö-sungen überlegen. In den meisten Wohnrechtsmaterien (z.B. WEG) werden gemeinschaftliche Initiativen auch begünstigt (Quorumregelun-gen). 37 Förderprogramme für PV,  E-Ladeinfrastruktur weiterent- wickeln und konsolidieren:  Konsolidierung der PV-Errich-tungsförderungen (Bund, WBF der Länder, Gemeinden, Lobby-Gruppen etc.) in Abstimmung mit den anderen vorgeschlagenen Maßnahmen. 
 100.000-Dächer-Photovoltaik- und Kleinspeicher-Programm (#m2030). 
 PV/Speicher/E-Ladeinfrastruktur generell in die förderbare Bau- und Sanierungskosten der Wohn-bauförderung inkludieren. 
 Bauteilaktivierung, sofern Heiz-/ Kühlbetrieb mit PV und Netzkop-pelung, in die Regelförderung ein-beziehen. Essentiell für die Zielerrei-chung. Abhängig von der Fi-nanzierbarkeit. 38 Eigenstromnutzung forcieren: PV ist dann wirtschaftlich interes-sant, wenn ein Großteil des Stroms im Haus genutzt wird. Mit der Re-form des ElWOG 2016 wurden die elektrizitätsrechtlichen Vorausset-zungen geschaffen. Im Mehrwoh-nungsbau sind Voraussetzungen dafür die Verfügbarkeit von Smart Meter und Vertragsmodelle PV-Be-treiber - Nutzer - Bauherr (ggf. mit Netzbetreiber). Die Maßnahme hat hohe Signalwirkung. Die Umsetzung ist im Gange. 39 Klein-PV-Anlagen bewilligungs-frei machen: Es besteht ein großes Angebot an Klein-PV-Anlagen, die einen Beitrag zur Stromwende leisten könnten. Heute besteht die Barriere, dass jede Erzeugungsanlage bewilli-gungspflichtig ist.  Die Potenziale der Strom-erzeugung sind geringer als der Beitrag zur Be-wusstseinsbildung. Bei entsprechend niedrigen Grenzwerten oder der Verhinderung einer Rückspeisung ins Netz sollte die Maßnahme einfach umsetzbar sein. 40 Eigenstromsteuer streichen: Vorhaben #m2030. Ergänzung zu anderen Maßnahmen. Einfach. 41 Ermöglichung von Mikronetzen für den liegenschaftsübergreifen-den Stromaustausch: Vorhaben #m2030. Ergänzung zu anderen Maßnahmen. Schwierig in die beste-hende Systematik der Netzebenen zu integ-rieren.  
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9 UMSETZUNG Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen unterschiedliche Rechtsmaterien in Bundes- und Länder-, teilweise sogar in Gemeindekompetenz, wie auch vielfältige nicht-rechtliche Maßnahmen. Die Vielfalt ist wesentlich. Die Zielerreichung erscheint nur möglich, wenn die Zielgruppen über bestgeeignete Kanäle angesprochen werden. Das heißt, dass eine Umsetzung mit einem einzigen Gesetzespaket auf Bun-desebene nur beschränkt sinnvoll ist. Das notwendige Paket sollte vielmehr auch die Kooperation des Bundes mit den Ländern (bilateral mit einzelnen engagierten Ländern oder ein Art.15a B-VG-Vereinba-rung) über Maßnahmen in Landeskompetenz (v.a. Baurecht und Wohnbauförderung, aber auch Raum-ordnung) sowie Festlegungen über nicht-rechtliche Maßnahmen (z.B. eine Bewusstseinsbildungskam-pagne samt deren Finanzierung) beinhalten.  9.1 UMSETZUNG IN BUNDESKOMPETENZ Folgende als prioritär aufgefassten Maßnahmen können in alleiniger Bundeskompetenz umgesetzt werden:  Bundesförderungen, Koordination (BMNT):  
 Übergreifender Reformansatz 1 Stufenplan „Raus aus Öl, Phase-out beim Gas“ (Kap. 2.3, S. 6). 
 Übergreifender Reformansatz 3 Kommunikationsoffensive mit gemeinsamer Finanzierung von Wirtschaft und Verwaltung (Kap. 2.3, S. 6).  Steuerrecht (BMF): 
 Reformansatz Eigenheim 14 Steuerermäßigung bei Eigentumsübergang (Kap. 3.3, S. 9).  Wohnrecht (BMJ, BMDW): 
 Reformansatz WEG 23 WEG-Maßnahmenpaket Klimaschutz (Kap. 4.3, S. 12). 
 Reformansatz WGG 25 Wohnrechtliche Maßnahmen zur Dekarbonisierung (Kap. 5.3, S. 13). 
 Reformansatz MRG 27 Maßnahmenpaket Umstellung von Wohnungseinzel- auf regenerative Ge-bäudeheizungen (Kap. 6.3, S. 14), ggf. mit ergänzenden Landesförderungen. 
 Reformansatz MRG 28 Mietrechtliches Reformpaket (Kap. 6.3, S. 15).  
 Reformansatz PV, E-Ladeinfrastruktur 36 Wohnzivilrechtliche Maßnahmen zur Forcierung von PV / E-Ladeinfrastruktur (Kap. 8.3, S. 19).  9.2 UMSETZUNG IN LÄNDERKOMPETENZ Verschiedene Maßnahmen erfordern legistische Aktivitäten auf Länderseite. Diese sollen in Kooperation mit den Ländern (bilateral mit einzelnen engagierten Ländern oder ein Art.15a B-VG-Vereinbarung) aus-verhandelt werden. Dabei geht es um folgende prioritäre Maßnahmen:  Wohnbauförderung:  
 Übergreifender Reformansatz 2 Modelle der Länder-Sanierungsförderung weiterentwickeln (Kap. 2.3, S. 6). 
 Übergreifender Reformansatz 4 Modelle der Wohnbauförderung Neubau weiterentwickeln (Kap. 2.3, S. 6). 
 Reformansatz Eigenheim 15 Maßnahmenpaket Eigenheim in der Wohnbauförderung (Kap. 3.3, S. 9). 
 Reformansatz PV / E-Ladeinfrastruktur 37: Förderprogramme für PV, Speicher, E-Ladeinfrastruktur weiterentwickeln und konsolidieren (Kap. 8.3, S. 20). 
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Baurecht:  
 Reformansatz PV, E-Ladeinfrastruktur 35 Baurechtliche Maßnahmen zur Forcierung von E-Lad-einfrastruktur (Kap. 8.3, S. 19).  9.3 ZEITSCHIENE Die konsequente Dekarbonisierung des Wohngebäudesektors erfordert umfassende und komplexe Re-formen. Von den in dieser Studie dargestellten 41 Reformansätzen werden 13 als prioritär angesehen. Davon betreffen 5 das Wohnrecht und 4 die Wohnbauförderung.   Folgende prioritären Maßnahmen sollten kurzfristig angegangen werden: 
 Maßnahme 1 Stufenplan „Raus aus Öl, Phase-out beim Gas“ (S. 6). 
 Maßnahme 3 Kommunikationsoffensive mit gemeinsamer Finanzierung von Wirtschaft und Ver-waltung (S. 6). 
 Maßnahme 25 Wohnrechtliche (WGG) Maßnahmen zur Dekarbonisierung (S. 13).  Alle anderen im vorangegangenen Kapitel angeführten prioritären Maßnahmen bedürfen mehr oder we-niger umfangreicher Abstimmungen, konzeptiver und legistischer Vorarbeiten. Zweckmäßig wäre, im Rahmen der Wärmestrategie oder eines anderen strategischen Prozesses der Bundesregierung einen Vorhabensbericht vorzulegen und auf dessen Basis die Abstimmung zwischen den Ministerien, mit den Bundesländern sowie die legistische Umsetzung anzugehen.  Mehrere Maßnahmen könnten aufgrund ihrer Signalwirkung in den Vordergrund gerückt werden, z.B.: 
 Maßnahmenpaket Umstellung von Wohnungseinzel- auf regenerative Gebäudeheizungen (Re-formansatz 27, S. 14). 
 Abwrackprämie für Eigenheime (Teil des Reformansatzes 15 „Maßnahmenpaket Eigenheim in der Wohnbauförderung, S. 9).  
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